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DER PÄDAGOGISCHE
BEOBACHTER IM KANTON ZÜRICH
ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS • BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNB

16. MAI 1931 « ERSCHEINT MONATLICH 25. JAHRGANG NUMMER 7

Inhalt: Zürch. Kant. Lehrerverein : Einladung zur ordentlichen Delegiertenversammlung - Jahresbericht des Zürch.
Kant. Lehrervereins pro 1930 - Aus dem Erziehungsrat, 1. Quartal 1931 - Sekundarlehrerkonferenz des
Kantons Zürich — Zürch. Kant. Lehrerverein : Rechnungsübersicht 1930.

Zürch. Kant. Lehrerverein

Einladung zur
ordentlichen Delegiertenversammlung
««/ Samstag, de» 30. Afai 7.937, wacAmittags 2% UAr,
im Hörsaal 707 der i7»tt'ersita< ZüricA.

Geschäfte:
1. Eröffnungswort des Präsidenten.
2. Protokolle der ordentlichen Delegiertenversamm-

lung und der ordentlichen Generalversammlung
vom 24. Mai 1930. Siehe „Päd. Beob." Nr. 12 (1930).

3. Namensaufruf.
4. D/!.lgege?i?iaAwe des JoAresAericAles 1930.

_ße/ere«< : Präsident P. Hardmeier. Siehe „Päd.
Beob." Nr. 5, 6, 7 und folgende.

5. AAwaAme der JaAresrecAwMwg 1930.
Pe/erent.' Zentralquästor TF. Zürrer. Siehe „Päd.

Beob:" Nr. 7.

6. ForawscAZogr /ztr doe JaAr 1931 und PesfselzMMg de«

JoAresôeiiroges.
Pe/erewi; Zentralquästor |F. Zürrer. Siehe „Päd.

Beob." Nr. 3.

7. Die Vorlage des Kantonsrates zu einem Gesefe «6er
die HawswirtecAa/dicAe EortAiid-WM^eecAzde.
Pe/erewl : Erziehungsrat Pro/. Dr. F. Hwmzi&er,

Zürich.
8. Anträge des Kantonalvorstandes zur Frage der Am-

recArawng der Dierasl/aAre.
Pe/ere»l: H. Dardwieier, Präsident des Verbandes

ehemaliger Schüler des Seminars Küs-
nacht. Siehe Beilage.

9. Die Vorlage des^Erziehungsrates zu einem Gesetz
üAer die AMsAiWwng pom LeAr&rä/tew der FofAsscAttZe.

Pe/erewt : Präsident 2?. Hardmeier.
10. Die Frage der awyßerordeädicAem Ptaaiszwtagew.

Pe/erewt : Präsident P. Hardmeier.
11. Die Frage der Fol&swwAZ der DeArer.

Pe/eremt: J. DöscAerasfei», Sekundarlehrer in Zü-
rieh III.

12. Die JfitgriiedscAö/t des Z. P. P.-F. im Postanal-
zürcAenscAe«. FerAcwid der PesfAesoidefem
Pe/eremt: Aktuar 17. Piegrisi.

Soweit die Geschäfte in der ordentlichen Delegierten-
Versammlung nicht erledigt werden können, kommen
sie in einer nachfolgenden außerordentlichen Delegier-
tenversammlung zur Behandlung.

Nach § 31 der Statuten hat jedes Mitglied des
Z. K. L.-V. in der Delegiertenversammlung beratende
Stimme. Wir laden auch die Mitglieder, die nicht Dele-

gierte sind, zur Tagung ein. '

Wir ersuchen die Delegierten um vollzähliges Er-
scheinen und bitten diejenigen, die an der Teilnahme
verhindert sind, dies dem Präsidenten rechtzeitig mit-
zuteilen und für Stellvertretung zu sorgen.

Gsfer und ZwricA, den 9. Mai 1931.

Für den Vorstand
des Zürch. Kant. Lehrervereins:

Der Präsident: P. Hardmeier.
Der Aktuar : üir. Siegrisl.

Jahresbericht des
Zürch. Kant. Lehrervereins pro 1930

(Fortsetzung)
VI. Delegiertenversammlung.

Zweimal hatten die Abgeordneten des Z. K. L.-V.
im Jahre 1930 zusammenzutreten und zwar am
25. Januar zu einer außerordentlichen und am 24. Mai
zur ordentlichen Delegiertenversammlung. Beide Ta-

gungen fanden im Hörsaal 101 der Universität in Zürich
statt. In der außerordentlichen Delegiertenversamm-
lung gedachte Präsident Hardmeier zunächst der ver-
storbenen Erziehungsräte Pfarrer Reichen in Winter-
thur und Rektor von Wyß in Zürich, deren Nachrufe
in Nr. 4 des „Päd. Beob." 1930 erschienen sind. Sodann
hatte die Versammlung zur Vorlage des Erziehungsrates
zu einem neuen Gesetz über die Leistungen des Staates
für das Volksschulwesen und die Besoldungen der Lehrer
Stellung zu nehmen. Die einleitenden Ausführungen des

Referenten, Erziehungsrat Prof. Dr. A. Gasser in Win-
terthur, finden sich in Nr. 4 des „Päd. Beob." 1930,
und was den Verlauf der Beratungen anbelangt, so sei
auf den kurzen Bericht des Protokollführers J. Schlat-
ter in Nr. 5 des „Päd. Beob." 1930 verwiesen. Die Ein-
gäbe vom 8. Februar 1930 an die Direktion des Er-
ziehungswesens des Kantons Zürich zuhanden des Er-
ziehungsrates, die die Wünsche und Anträge der Dele-
giertenversammlung zusammenfaßte, ist den Mit-
gliedern des Z. K. L.-V. in extenso in Nr. 3 des „Päd.
Beob." zur Kenntnis gebracht worden. Über die ordent-
liehe Delegiertenversammlung ist vom Aktuar in Nr. 12
des „Päd. Beob." 1930 kurz referiert worden. Das Er-
Öffnungswort des Präsidenten E. Hardmeier findet sich
in Nr. 9 des „Päd. Beob." 1930. Vom Verlesen des vom
Präsidenten im Auftrage des vom Kantonalvorstand
erstatteten Jahresberichtes pro 1929 wurde Umgang
genommen; er ist in den Nummern 7 und 13 bis und mit
17 des „Päd. Beob." 1930 erschienen. Schon in Nr. 6
des „Päd. Beob." 1930 war von Zentralquästor W. Zür-
rer eine Übersicht der Rechnung pro 1930 mit erläu-
ternden Ausführungen bekannt gegeben worden. So-
wohl die Rechnung als auch der Voranschlag für das
Jahr 1930, über den die Mitglieder in Nr. 2 des „Päd.
Beob." 1930 orientiert worden waren, und der Antrag
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des KantonalVorstandes auf Erhebung eines Jahres-
beitrages von 7 Franken wurden gutgeheißen. Das
Ergebnis der für die Amtsdauer 1930 bis 1934 erfolgten
Neubestellung des Kantonalvorstandes und dessen
Präsidenten, der Rechnungsrevisoren, der Delegierten
in den Schweizerischen Lehrerverein und in den
Kantonalzürcherischen Verband der Festbesoldeten
findet sich in Nr. 17 des „Päd. Beob." 1930 und im
Jahresbericht pro 1930. Was die Bestätigungswahlen
der Sekundarlehrer 1930 anbetrifft, sei auf die in Nr. 9
des „Päd. Beob." 1930 erschienene Arbeit von Aktuar
U. Siegrist verwiesen. Ein Vorschlag von Sekundär-
lehrer Paul Huber in Obfelden, die Frage der Wahlart
der Volksschullehrer erneut zu prüfen, wurde einstim-
mig zum Beschluß erhoben, desgleichen mit einer klei-
nen Abänderung ein von Primarlehrer H. Hardmeier,
dem Präsidenten des Verbandes ehemaliger Schüler
des Seminars Küsnacht, in dessen Auftrag begründeter
Antrag auf eine Änderimg im Modus der Anrechnung
der Dienstjahre.

VII. Wichtigere Angelegenheiten.
Der „Pädagogische DeoöacAier".

Genügten im Vorjahre 16 Nummern des „Päd. Beob."
den an das Vereinsorgan herangetretenen Anforderun-
gen, so waren im Jahre 1930 deren 21 erforderlich.
Zwei Nummern erschienen in den Monaten März, Mai,
Juni, Juli, August, September, Oktober, November
und Dezember. Die Druckkosten, die Auslagen für die
Separatabonnements und die 18 Mitarbeiterhonorare
beliefen sich für die 21 Nummern auf Fr. 3369.05 oder
auf Fr. 160.43 (1929 für 16 Nummern auf Fr. 2873.60
oder auf Fr. 179.56) pro Nummer. Außer dem Zürch.
Kant. Lehrerverein beanspruchten den Raum des
„Päd. Beob." die Elementarlehrerkonferenz des Kan-
tons Zürich und in außerordentlichem Maße namentlich
die Sekundarlehrerkonferenz des Kantons Zürich.

6ÄZeZZew»er»n<ZZMng.

Der angekündigte Lehrermangel, schreibt unser
Stellenvermittler, f/. Pchcwewhfirger, Lehrer in Zürich 3,
hat auch im abgelaufenen Geschäftsjahr die Tätigkeit
der Stellenvermittlung des Z. K. L.-V. noch nicht im
geringsten zu beeinflussen vermocht. Die Gemeinden
hatten es gar nicht nötig, unsere Vermittlungsliste in
Anspruch zu nehmen; sie konnten freiwerdende Lehr-
stellen von sich aus mühelos besetzen. Die Nachfrage
ist überhaupt nicht so groß, wwd eine Reihe jwnger
Lehrhrä/Ze miZ Zürcher PaZewZ warZeZ noch aw/ Deschô/ïi-
gwwg. Wenn der Alarm nur nicht zu einem übermäßigen
Zustrom zum Lehrerberufe und damit zu einem erneu-
ten Lehrerüberfluß führt. Einer außerkantonalen An-
frage um Vermittlung einer Stelle im Ausland war uns
nicht möglich zu dienen, da wir uns mit solchen Ver-
mittlungen überhaupt nicht befassen; einer anderen,
um Nennung eines Fachlehrers für Stellvertretung,
konnten wir entsprechen. Auf die Vermittlungsliste ist
ein Primarlehrer neu aufgenommen worden.

cPesoZdwragssZaZisZih.
Über diesen Abschnitt berichtet Fräulein AfeZarue

LichZ», Lehrerin in Winterthur, die nunmehr die Be-
soldungsstatistik besorgt, folgendes : Es scheint im
Wesen einer Statistik zu liegen, daß sie nur für einen
kurzen Zeitraum absolute Gültigkeit besitzt. Dank der
neuangelegten, sorgfältig bearbeiteten Bezirksblätter,
die meine Vorgängerin im Amte, Fräulein Dr. Martha

Sidler, ausarbeitete, ist es möglich, die meisten An-
fragen sofort und genau zu beantworten. Da sich die
kantonale Besoldung in einem festen Stadium befindet,
beziehen sich die meisten Auskünfte und meist wohl
auch die vorgenommenen oder erwünschten Ände-
rangen auf den variablen Teil der Besoldung, auf die
freiwilligen Gemeindezulagen. Die neue Einteilung der
Gemeinden in Beitragsklassen wird die eine und andere
Änderung in der Statistik bedingen. Wie bisher ist die
Führung der Besoldungsstatistik von der freundlichen
Mitarbeit der Kollegen zu Stadt und Land abhängig
und dankbar für jede Mitteilung einer erfolgten Ver-
änderung in den BesoldungsVerhältnissen.

ArheiZsüheraichZ.

i Anzahl der BriefeArt der Auskunft ^9 1930
Obligatorische und freiwillige Ge-

meindezulagen 10 4
Besoldungen in bestimmten Ge-

meinden 16 7
Gemeinderuhegehalte 7 1

Einrichtung der Besoldungsstatistik
des Z. K. L.-V — 1

Neuerstellungder Besoldungsstatistik 11 —
Lohnabbau und -aufbau 2 —
Bezahlung von Überstunden 1 -—

Summa 47 13

d) Rechtshilfe.
Die Berichterstattung über diesen Teil des Jahres-

berichtes wurde wiederum Aktuar Z7. Ä'egrtsZ, Lehrer
in Zürich 4, überwiesen. Es ergibt sich für das Berichts-
jähr ein Zuwachs von acht Rechtsgutachten; das letzte
trägt die Nummer 161. In gewohnter Weise wurde die
Registrierung und der Auszug aus den Rechtsgutachten
weiter geführt, um Übersicht und rasche Brauchbarkeit
zu wahren.

Dieses Gebiet unserer Tätigkeit wurde im Berichts-
jähr weniger in Ansprach genommen als im Jahre 1929.
Beliefen sich damals die Ausgaben unter dem Titel
Rechtshilfe auf Fr. 725.70, so genügten im Berichts-
jähre Fr. 330.55.

Es ist hier der Ort, dem Rechtsberater unseres Ver-
bandes, Herrn Dr. W. Hauser in Winterthur, den ge-
bührenden Dank auszusprechen für seine trefflichen
Dienste, die er dem Z. K. L.-V. dank seiner reichen Er-
fahrung wiederum geleistet hat.

In einer kurzen Übersicht sei zusammengefaßt, was
etwa das Interesse des Lesers wecken könnte.

1. Ein Gutachten hatte sich zu befassen mit der
Gültigkeit des Vorbehaltes, der jeweils hei den Be-
stätigungswahlen gemacht wird, um die Zulagen auch
während der Amtsdauer erniedrigen zu können. Dieses
Gutachten gehört zu denen, welche die Frage der Si-
stierung der außerordentlichen Staatszulagen klären
sollten. Um über die Aussicht auf den Erfolg eines all-
fälligen Prozesses genau orientiert zu sein, holte der
Vorstand noch von einer andern Seite ein Gutachten
ein. Dieses erklärt es als recht zweifelhaft, ob ein
.Rechtsstreit über die Frage der Einschränkung der
Bezüge während der Amtsdauer zugunsten der Lehrer
entschieden würde. Dagegen könne auch durch ein
Gesetz die Verpflichtung der Regierang nicht aufge-
hoben werden, die sie gegenüber den Lehrern durch das
Versprechen eingegangen ist, die Zulage solange auszu-
richten, als sie an der gleichen Lehrstelle amten.
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2. Die Frage „Muß ein Lehrer sich im Zeitpunkte
seiner Versetzung in den Ruhestand in gewählter
Stellung befinden, um Anspruch auf einen Ruhegehalt
erheben zu können?" wird in einem Rechtsgutachten
bejaht. Das neuere allgemeine Pensionsstatut geht da-
von aus, daß nur der festgewählte Staatsfunktionär
pensionsberechtigt sei. Es kann deshalb die ältere Be-
Stimmung für die Lehrerschaft nicht ausdehnend inter-
pretiert werden.

3. Über die Zulässigkeit eines Verbotes des Schul-
gebetes spricht sich ein weiteres Gutachten aus. Die
kompetenten staatlichen Organe sind befugt, den Lehr-
plan nach freiem Ermessen zu gestalten und umzuge-
stalten; sie wären deshalb auch befugt, ein Verbot des

Schulgebetes auszusprechen. Ein. von einer lokalen
Schulbehörde ausgehendes Verbot könnte durch Re-
kurs an die Oberinstanz, den Erziehungsrat, angefoch-
ten werden. Die individuelle Freiheit in der Ausübung
des Berufes findet ihre Grenze im Lehrplan und in der
vom Takte gebotenen Reserve.

4. Die Erteilung einer Ordnungsbuße wegen Kritik
an der Schulpflege außerhalb der Behörde ist nicht
angängig, da die Äußerungen nicht in die Tatbestände
fallen, die der Disziplinargewalt der Behörden unter-
stehen. So wenig wie der Schulpflege gegenüber einer
Drittperson wegen der Kritik an einer behördlichen
Maßnahme Disziplinargewalt zusteht, so wenig einem
Lehrer gegenüber.

5. Der Kantonalvorstand holte ein Gutachten ein zur
Frage der Übernahme öffentlicher Ämter durch Lehrer.
Durch das Besoldungsgesetz vom Jahre 1904 wurde
der § 297 des Unterrichtsgesetzes, der bisher diese Frage
geregelt hatte, aufgehoben, und seither in den Besol-
dungsgesetzen vorgeschrieben, daß für die Annahme
jeder mit einem Einkommen verbundenen oder zeit-
raubenden Nebenbeschäftigung die Bewilligung des

Erziehungsrates eingeholt werde. Das Rechtsgutachten
erklärt den Erziehungsrat als kompetent zur Auf-
Stellung von Vorschriften zu dem einschlägigen Para-
graphen des Gesetzes. Es sei auch rechtlich zulässig,
wenn die nachträgliche Einholung der Bewilligung ver-
langt werde.

6. Das letzte Gutachten im Berichtsjahre hatte sich
nochmals mit der Frage der Rechtsgültigkeit von § 4
des Reglementes über die Fähigkeitsprüflingen zürche-
rischer Sekundär- und Fachlehrer zu befassen. Es stellt
wiederum fest, daß das Reglement über das Gesetz
hinausgehe, indem es ein viertes Erfordernis aufstelle,
während das Gesetz deutlich die drei Erfordernisse
nennt, die zur Zulassung zur vorgeschriebenen Prüfung
nötig sind. Mit dem Wahlfähigkeitszeugnis wird nicht
nur ein bestimmter Bildlingsgang, sondern ebenso ein
bestimmter Bildungsgrad attestiert. Das Gesetz aber
fordert nur den Ausweis der Wahlfähigkeit, aber nicht,
daß bestimmte Minimalnoten erworben worden sind.
Es sei gegen Aufbau und Terminologie des Gesetzes,
wenn man die Nachprüfung in eine Vorprüfung um-
deuten wolle, die als solche ein Teil der wissenschaftli-
chen Prüfung sei.

Aus dem Erziehungsrat
1. Quartal 1931

Aus den beiden Sitzungen des Erziehungsrates des
ersten Quartals 1931 vom 27. Januar und 10. März sei,
soweit es nicht durch das „Amtliche Schulblatt" ge-
schehen ist, folgendes hier herausgehoben:

1. Die Abteilung für Infanterie des Eidgenössischen
Militärdepartemendes in Bern hat dem LeArertMra-
vem» des Kawfoms ZwicA und dem Äemiwartwnverem
KwsmacAt für das Jahr 1930 Bundesbeiträge von zu-
sammen 4000 Fr. bewilligt. Im Budget 1931 sind für
die genannten Vereine 5000 Fr. und 500 Fr. für kanto-
nale LeArertww&wse vorgesehen.

2. Nach dem Berichte, den das Jugendamt der
Erziehungsdirektion über die im zweiten Halbjahr 1930
eingegangenen 18 Gesuche um Ausrichtung von Einzel-
Unterstützungen aus dem Stipendienkredit für Minder-
erwerAs/dAige erstattete, entsprachen alle den für die
Zulassung von Bewerbern aufgestellten Bedingungen.
Die Erziehungsdirektion stimmte dem Antrage des

Jugendamtes zu, es seien den 18 Bewerbern Stipendien
im Betrage von Fr. 80.—- bis Fr. 410.—, zusammen
Fr. 3475.—, auszurichten. Da für das erste Halbjahr
an 28 Bewerber bereits Fr. 8910.— ausbezahlt worden
sind, beträgt somit die • Gesamtsumme der für 1930

bewilligten Stipendien Fr. 12,385.— gegenüber Franken
9832.— im Vorjahre.

3. Die Zemgnisansgoôe an den Kantonsschulen Zürich
und Winterthur erfolgt vom Schuljahr 1931/32 an nur
noch dreimal jährlich, nämlich am Ende des ersten
Schulquartals, am Anfang des Monates Dezember und
auf Schluß des Schuljahres. Damit ist diese Angelegen-
heit auch auf dieser Schulstufe geordnet wie auf dem
Boden der Volksschule.

4. Das Schulkapitel Hinwil erhielt an seinen im
Herbst 1930 in Wetzikon veranstalteten Kurs zur Ein-
führung in die HmZKgerscÂri/< einen Staatsbeitrag von
Fr. 250.—. Die Kosten des Kurses, der 45 Teilnehmer
zählte, 36 Stunden umfaßte und von Primarlehrer
Vonmoos in Winterthur geleitet wurde, beliefen sich"
auf Fr. 450.—.

5. Auf eine in der Sitzung vom 27. Januar 1931
gestellte Anfrage des Vertreters der Volksschullehrer-
schaft teilte Erziehungsdirektor Dr. Wettstein mit,
daß trotz des Beschlusses des Regierungsrates, die Be-
handlung der Vorlage zu einem neuen Gesetze über die
Leistungen des Staates für das Volksschulwesen und
die Besoldungen der Lehrer zu verschieben, die Prit/nwg
der Frage der AnsricAtwng vom GemeimderitAegeAäZterm
aw/ dem PersicAerwmgswege fortgesetzt werde.

6. Für den im Frühling 1931 beginnenden Kitrs zw
MnsAiZdnng vow HansAafetwgsZeArerimmem an der Haus-
haltungsschule der Sektion Zürich des Schweizerischen
Gemeinnützigen Frauenvereins meldeten sich 19 Kan-
didatinnen an, die alle die Aufnahmeprüfung bestanden.
Wegen Platzmangel konnten jedoch die zwei Be-
werberinnen mit den geringsten Punktzahlen nicht auf-
genommen werden. Unter den Aufgenommenen be-
finden sich sechs Töchter, deren Eltern im Kanton
Zürich verbürgert oder niedergelassen sind.

(Schiaß folgt)

Sekundarlehrerkonferenz
des Kantons Zürich
Vorstandssitzungen vom 14. Februar und 11. März 1931.

1. Der (SiaaäsAeitrag von Fr. 500.-— ist eingegangen
und wird verdankt.

2. Der Weisimg der Erziehungsdirektion im „Amt-
liehen Schulblatt" vom 1. Februar folgend, werden die
Besprechungen mit den übrigen Stufen über die New-
gestalfnwg das i?ecAemwmferricAfe aufgenommen.
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3. Für die weitere Arbeit am Gesc&icAfeZe&rmiffeZ soll
erst die Begutachtung durch die Kapitel abgewartet
werden.

4. Der Städtische Konvent wünscht eine Anpassung
derFwtZaÄTM? äZfererKoße^e» an dieFächergruppierung.
Da eine Regelung auf kantonalem Boden nicht besteht,
sondern nur eine solche in einigen großen Gemeinden,
kann die S.-K.-Z. nicht an den Erziehungsrat gelangen.

5. Auf Grund eines Referates des Synodalpräsidenten
bespricht der Vorstand unter sich und mit den Ver-
tretern der übrigen Stufen die Möglichkeiten einer
eventuellen Eingliederung" der NfM/ew&ow/ermzett in den
Organismus von Synode und Kapitel, wie sie sich bei
der Neuordnung des Statuts ergeben könnten. yS.

Zürch. Kant Lehrerverein

Rechnungsübersicht 1930
I. Korrentrechnung.
KtJMmÄw-ea. Fr.

1. Jahresbeiträge :

pro 1929 35.50
pro 1930 12,600.—

2. Zinsen 627.30
3. Verschiedenes 175.90

13,438.70
Ausgabe».

1. Vorstand 4,322.—
2. Delegiertenversammlung und Kommis-

sionen 778.35
3. „Pädagogischer Beobachter" 3,369.05
4. Drucksachen 284.60
5. Bureau und Porti 1,202.90
6. Rechtshilfe 330.55
7. Unterstützungen

' 115.—
8. Passivzinsen und Gebühren auf Postcheek 116.70
9. Presse und Zeitungen 68.45

10. Mitgliedschaft des K. Z. V. F 937.10
II. Delegiertenversammlung des S. L.-V. 315.—
12. Steuern 101.05
13. Bestätigungswahlen 194.65
14. Verschiedenes 105.—

12,240.40
AbscbZuyß.

Korrenteinnahmen 13,438.70
Korrentausgaben 12,240.40

Vorschlag im Korrentverkehr • 1,198.30

11. Vermögensrechnung.
Reinvermögen am 31. Dezember 1929 15,485.10
Vorschlag im Konentverkehr 1,198.30

16,683.40
Abschreibungen an Forderungen und Mobiliar 391.30

-ßeincerwuSgen am 31. Dezember 1930 16,292.10

TPäJeiLswtZ, den 12. Februar 1931.

Der Zentralquästor : IV. dürrer.

Zur Rechnung 1930.

Im Voranschlag für das Jahr 1930 ergab sich ein
Überschuß der Einnahmen im Betrage von Fr. 315.—,
während die vorliegende Rechnung einen solchen von
Fr. 1198.30 aufweist, der aUerdings durch Abschrei-
bungen auf einen Vermögensvorschlag von Fr. 807.—
zurückgeht.

Diese erfreuliche Erscheinung ist in erster Linie auf
eine Vermehrung der Mitglieder des Vereins zurückzu-
führen, die den Ertrag der Jahresbeiträge um Franken
535.— höher werden ließ, als voraus berechnet war.
Die übrigen Einnahmeposten hielten sich auf der vor-
gesehenen Höhe; nur unter „Verschiedenem" ist der
Beginn der Rückzahlung einer schon abgeschriebenen
Schuld an die Darlehenskasse zu verbuchen, eine Sei-
tenheit, die besonderer Erwähnung und Anerkennung
wert ist.

Die Ausgaben verbessern das Ergebnis gegenüber
dem Voranschlag mit Fr. 184.60, um welchen Betrag
sie unter dem Budget gebliehen sind. Überschreitungen
sind vorgekommen auf den Positionen „Vorstand",
wo die unerwartet große Zahl der Sitzungen fast
Fr. 100.— mehr erforderte, dann bei der Position
„Delegiertenversammlung und Kommissionen", wo die
Überschreitung die Summe von Fr. 178.— ausmacht.
Drucksachen und Vervielfältigungen verlangten mehr
als das Doppelte des vorgesehenen Betrages, nämlich
Fr. 284.60, statt nur Fr. 140.—. Auch für Bureau und
Porti mußten Fr. 203.— mehr ausgelegt werden als
vorgesehen waren. Ferner überschritten die Unter-
Stützungen den budgetierten Betrag um Fr. 15.—;
die Passivzinsen erforderten fast Fr. 17.— mehr, und
schließlieh verlangten die Steuern ziemlich genau die
doppelte vorgesehene Aufwendung.

Diesen Mehrausgaben im Betrage von Fr. 719.05
stehen Einsparungen im Gesamtbetrage von Fr. 753.70
gegenüber, die sich zusammensetzten aus verschiedenen
kleineren Posten im Betrage von Fr. 67.90; Fr. 55.35
bei den Bestätigungswahlen; Fr. 231.— beim „Päda-
gogischen Beobachter"; Fr. 269.45 bei der Rechtshilfe
undFr. 130.—bei der Position „Verschiedenes". Es zeigt
sich somit, daß es gelungen ist, mit der Ausgabensumme,
die im Voranschlag vorgesehen war, auszukommen,
ja sogar noch eine kleine Einsparung zu machen.

In der Vermögensrechnung mußte, entsprechend
dem Beschlüsse der Delegiertenversammlung, der Wert
des gesamten Mobiliars bis auf einen Franken herab-
gesetzt werden, und ebenso wurde, gemäß dem Wunsche
der Rechnungsprüfungskommission, eine sehr wahr-
scheinlieh unerhältliche Forderung der Darlehenskasse
samt Zins im Betrage von Fr. 318.30 vollständig ab-
geschrieben, wodurch die Vermögensvermehrung, wie
oben gesagt, nur noch Fr. 807.— beträgt.

Das Reinvermögen erreicht damit auf 31. Dezember
1930 die Summe von Fr. 16,292.10, welcher Betrag
nachgewiesen wird durch den Besitz von:

Obligationen derZürcherKantonalbank Fr. 10,000.—
Sparheft der Zürcher Kantonalbank „ 783.35
Kontokorrentguthaben bei der Kanto-

nalbank „ 281.20
Obligoguthaben der Darlehenskasse „ 800.—
Zinsguthaben der Darlehenskasse „ 25.60
Mobiliar „ 1.—
Guthaben auf Postcheckkonto „ 4,222.70
Barschaft „ 178.25
Gleich dem Reinvermögen im Betrage

von Fr. 16,292.10.

TP. Zürrer.

REDAKTION: E. Hardmeler, SekmkUriehrer, Ußter; W. Zflrrer, Lehrer, Wädenswfl; U. Slagrlst, Lehrer, Zürich S; J.Schlatter, Lehrer, Waliisellen:
H. SchSnenberger, Lehrer, Zürich S; J. Ulrich, Seknndixlehrer, Wiaterthnr; M. Licht), Lehrerin, Winterthnr.

in dad an die erstgenannte S telle n adressieren. — DRUCK: Art. Institut OreB Püflli, Zürich.
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